
Liefer- und Zahlungsbedingungen des GEFMA e.V.  

 

1. Die Liefer- und Zahlungsbedingungen des GEFMA e. V. gelten ausschließlich, sofern 
nicht ausdrücklich vom GEFMA e.V. etwas anderes schriftlich bestätigt wurde. Auch 
wenn entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers nicht ausdrücklich ab-
gelehnt wurden, bleiben die Liefer- und Zahlungsbedingungen des GEFMA e.V. ver-
bindlich. 
 

2. Beim elektronischen Bezug von GEFMA Richtlinien werden die Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen durch die entsprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Ge-
genstand des entsprechenden Vertrages geworden sind, ergänzt. 
 

3. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Alle Sendungen gehen 
gemäß §§ 447, 448 BGB zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers. Dem Besteller 
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,50 € in Rechnung gestellt.  
 

4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Der Besteller hat einen Sachmangel 
gegenüber GEFMA e.V. unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Er-
halt der Ware, schriftlich zu beanstanden. 

 
5. Beschädigungen auf dem Transportweg sind beim Beförderungsträger zu reklamieren. 

 
6. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbeson-

dere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, so weit zwingend gehaftet wird, z.B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist je-
doch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, so weit nicht Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden oder wegen der Über-
nahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers  ist mit den vorstehenden Re-
gelungen nicht verbunden. 

 
7. Die gelieferten Publikationen bleiben Eigentum des GEFMA e.V. bis zur endgültigen 

Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandener und 
noch entstehender Forderungen des GEFMA e.V. Bei mehreren Forderungen oder 
laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, 
auch wenn einzelne Lieferungen bezahlt sind.  

 
8. Rechnungsbeträge sind sofort und ohne Abzug fällig, falls nichts anderes auf den 

Rechnungen vermerkt ist. Skonto und Rabatt werden nicht gewährt. Bei Zahlungsver-
zug ist GEFMA e.V. berechtigt, Mahngebühren sowie Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe zu verlangen, sowie die Forderung zur Betreibung an ein Inkassobüro zu über-
geben. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug oder werden GEFMA e. V. Umstände 
bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers erheblich zu mindern 
(insbesondere Zahlungseinstellung, Insolvenz), ist GEFMA e.V. berechtigt, noch aus-
stehende Lieferungen zurückzuhalten oder nur gegen Vorkasse auszuliefern. 
 

9. GEFMA Publikationen sind keine Buchhandelsartikel. Für diese Publikationen wird kein 
Buchhandelsrabatt gewährt. Fehlerfreie GEFMA Richtlinien werden nicht zurückge-
nommen oder umgetauscht. 

 
10. Wenn der GEFMA e. V. entgegen seiner rechtlichen Verpflichtungen einzelne 

Publikationen auf Wunsch des Bestellers zurücknimmt, kann er vom Besteller für den 
geleisteten Arbeitsaufwand eine Kostenpauschale in Höhe von 10 % des Rechnungs-
betrages verlangen. 

 



11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bonn. 
 

12. Für den Geschäftsverkehr mit ausländischen Bestellern gilt ausschließlich das mate-
rielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf 
andere Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Anwendung der einheitli-
chen Haager Kaufgesetze und des UN-Übereinkommens zum internationalen Waren-
kauf ist ausgeschlossen. 

 
13. GEFMA e.V. speichert, soweit geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdaten-

schutzgesetzes zulässig, Kontaktdaten des Bestellers. Der Besteller nimmt davon 
Kenntnis und willigt ein, dass GEFMA e.V. seine Daten erfasst, speichert und intern 
verarbeitet. Nur im Inkassofalle werden die Daten an ein Inkassobüro weiter gege-
ben, ansonsten erfolgt keine Herausgabe an Dritte. Der Besteller kann der Speiche-
rung seiner Daten jederzeit widersprechen. Eine Information über neue GEFMA Publi-
kationen per E-Mail bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Bestellers. 

Stand: Januar 2007 


